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5. Änderung Bebauungsplan "Auf dem Wehrt"
"Sondergebiet Einzelhandel - Auf dem Wehrt" in der Ortsgemeinde Jünkerath

Entwurf
24-581

5. Änderung Bebauungsplan
Ortsgemeinde Jünkerath Stand: 22.09.2023

M. 1 : 1000
-im Original-

"Auf dem Wehrt"

Übersichtskarte ohne Maßstab

Rechtsgrundlagen
- in der jeweils zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung (BauNVO, LBauO) bzw. des
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S.
3634).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.01.1991 (BGBI. I S. 58).

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S.
365).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. I S. 1274).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542).

Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG RLP) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283).

Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG RLP) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.2015 (GVBl. 2015, S. 127).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.03.1998 (BGBI. I S. 502).

Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.03.1978 (GVBl.
1978, S. 159).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO RLP) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153).

Bezugsquelle für DIN-Normen und VDI-Richtlinien:
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Maßstab 1:1000  -im Original-

Aufstellungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat hat am 15.09.2022 gemäß § 2 Abs. 1 und § 12 Abs.
2 BauGB die Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung "Sondergebiet
Einzelhandel-Auf dem Wehrt" des Bebauungsplans "Auf dem Werth"
beschlossen. Der Beschluss wurde am 31.03.2023 ortsüblich
bekanntgemacht.

Jünkerath, den ......................

....................................
Ortsbürgermeister

Ausfertigung

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses
Bebauungsplans mit dem Willen des Ortsgemeinderates sowie die
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung
des Bebauungsplanes werden bekundet. Die Bekanntmachung gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB wird hiermit angeordnet.

Jünkerath, den ......................

....................................
Ortsbürgermeister

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte am 31.03.2023.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde durchgeführt vom
11.04.2023 bis einschließlich 12.05.2023.

Jünkerath , den ………………………

…………………………
Ortsbürgermeister

Frühzeitige Beteiligung der Behörden

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
06.04.2023 über die Planung unterrichtet und zur Stellungnahme bis
spätestens 22.05.2023 aufgefordert.

Jünkerath , den ………………………

…………………………
Ortsbürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Begründung und den nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen hat nach § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom .................. bis .................... zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am ................ mit
dem Hinweis ortsüblich bekannt gegeben, dass Anregungen während
der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Jünkerath, den ………………..

...................................
Ortsbürgermeister

Beteiligung der Behörden

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ..................... von
der öffentlichen Auslegung unterrichtet und zur Abgabe von Stellungnahmen
bis spätestens ................... aufgefordert worden.

Jünkerath, den ………………..

...................................
Ortsbürgermeister

Satzungsbeschluss

Die Bebauungsplanänderung ist nach Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange gemäß § 1 Abs. 6 u. 7 BauGB vom Rat der
Ortsgemeinde Jünkerath am .......................  gemäß § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen worden.

Jünkerath, den …………………………

…………………………
Ortsbürgermeister

Inkrafttreten

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10
Abs. 3 BauGB erfolgte am .......................... mit dem Hinweis, dass die
Planunterlagen während der Öffnungszeiten bei der
Verbandsgemeindeverwaltung von jedermann eingesehen werden
können. Mit dieser Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung in
Kraft getreten.

Jünkerath den …………………………

…………………………
Ortsbürgermeister

Umgrenzung des geplanten Drogeriemarktes (nachrichtlich)

NN

Datengrundlage:
Geobasisinformation der Vermessungs- und
Katasterverwaltung mit Stand 28. Juli 2006

Datengrundlage:
Geobasisinformation der Vermessungs- und
Katasterverwaltung mit Stand 07. November 2022

vor der Änderung (Stand: 3. Änderung) nach der 5. Änderung0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m

Sonstige Planzeichen

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen, hier:
Lärmschutzwand (siehe 3. Änderung), Mindesthöhe gem. Eintrag in der
Planzeichnung über Oberkante (OK) des geplanten Geländes des
Anlieferhofs

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 5. Änderung
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

(3. Änderung)

Jennifer Conzen
M. A.

N
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